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FIM - Arbeitsgelegenheiten gem. § 5a AsylbLG 

Allgemeines: 

Die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gem. § 5a AsylbLG sind als Arbeitsmarktprogramm der Bundesre-
gierung bis Ende 2020 ausgestaltet. 

Grundsätzlich gilt, dass alle Arbeitsgelegenheiten, die bisher nach den Voraussetzungen des § 5 AsylbLG möglich 
sind, auch in das Arbeitsförderungsprogramm (FIM) umgewandelt werden können. 

Voraussetzungen: 

- Arbeitsgelegenheiten sind nur bei staatlichen, kommunalen oder gemeinnützigen Trägern (Maßnahmen-
träger) möglich.

- Die zu leistende Arbeit würde sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrich-
tet werden (Erklärung der Zusätzlichkeit).

Was müssen Sie tun? 

1.) Sie stellen eine Arbeitsgelegenheit zur Verfügung und leiten uns, dem Fachbereich Sozialwesen im Land-
ratsamt Starnberg, alle erforderlichen Informationen zu der Arbeitsgelegenheit zu. 

Diese wären: 

a) Die vollständig ausgefüllte Anlage zum Antrag.
Das vorgesehene Formular haben wir für Sie als Anlage 1 beigefügt.

b) Vorlage eines Freistellungsbescheids vom Finanzamt bei gemeinnützigen Trägern. Die Träger der kirchli-
chen und der freien Wohlfahrtspflege erfüllen die Voraussetzung der Gemeinnützigkeit, sodass bei diesen
Trägern die Vorlage eines Freistellungsbescheids nicht erforderlich ist.

Wir werden Ihre Unterlagen an die Agentur für Arbeit Weilheim weiterleiten und dort einen Antrag auf eine 
Arbeitsgelegenheit stellen. 
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2.) Die Agentur für Arbeit Weilheim kommt auf Sie zu und schließt mit Ihnen einen Vertrag. 
 
Mit dem Vertrag verpflichten Sie sich, 
- die zugesagte Arbeitsgelegenheit tatsächlich zur Verfügung zu stellen, 
- den Fachbereich Sozialwesen bei der Auswahl des Teilnehmenden zu unterstützen, 
- die Mehraufwandsentschädigung auszubezahlen, 
- die festgestellten Kenntnisse und Fähigkeiten zu dokumentieren und an die Agentur für Arbeit Weilheim 

weiterzuleiten und 
- dem Fachbereich Sozialwesen mitzuteilen, wenn der Teilnehmende nicht erscheint oder die Maßnahme 

abbricht. 
 
3.) Sie wählen mit uns einen geeigneten Teilnehmenden aus.  

 
Dieser Schritt wird im Idealfall bereits parallel mit dem ersten Schritt durchgeführt. Eventuell wissen Sie 
schon vorab welchen Teilnehmenden Sie bevorzugen, sodass Sie uns dies direkt mit der Zuleitung der erfor-
derlichen Informationen zu der Arbeitsgelegenheit mitteilen können. 

 
Wir erstellen für den Teilnehmenden einen Zuweisungsbescheid, Sie erhalten diesen Bescheid in Abdruck. 

 
4.) Sie zahlen die Mehraufwandsentschädigung für den Teilnehmenden in Höhe von 0,80 Euro je Arbeitsstunde 

aus und lassen sich die Ausgaben von der Agentur für Arbeit Weilheim erstatten.  
Sie erhalten von der Agentur für Arbeit Weilheim einen Pauschalbetrag in Höhe von 250 Euro je Platz und 
Monat. 

 
Die Agentur für Arbeit Weilheim stellt Ihnen nach Vertragsschluss eine Abrechnungsliste mit integrierter 
Berechnungsfunktion zur Verfügung. Nach Eingang der Abrechnungsunterlagen rechnet die Agentur für Ar-
beit Weilheim im darauf folgenden Monat ab und zahlt die zu erstattenden Kosten aus. 
 
Die Pauschale in Höhe von 250 Euro dient der Deckung sämtlicher Aufwendungen für Rekrutierung, Durch-
führung und Betreuung. 
 
Für die Geltendmachung der Erstattungsansprüche gilt eine Ausschlussfrist von drei Monaten nach Beendi-
gung der jeweiligen Maßnahme. 
 

5.) Nach Abschluss der Maßnahme leiten Sie die festgestellten Kenntnisse und Fähigkeiten des Teilnehmen-
den an die Agentur für Arbeit Weilheim weiter.  

 
Das vorgesehene Formular haben wir für Sie als Anlage 2 beigefügt.  
 
 
Gerne beraten wir Sie zu den neuen Arbeitsgelegenheiten und unterstützen Sie bei der Antragstellung. 

Bitte wenden Sie sich als Maßnahmeträger 
 
 

an Herrn Igl (Tel.: 08151 148-77941, E-Mail: Michael.Igl@LRA-starnberg.de) 
 
 

an Frau Wagner (Tel.: 08151 148-77982, E-Mail: Susanne.Wagner@LRA-starnberg.de). 
 

 














